
l.lL~1454 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzccbuncsperiode 

150501968 

645/A~B~~ 
zu 59l/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Verkehr und verstaatlichte UnternehmunGen 

Diplo~Ingo Dr o Vi eiß 

auf die Anfrage der Abgeordneten Pet e r und Genossen, 

betreffend Verhinderung von ZUGskatastrophen durch Verbesserung des 

Kontrollsystemso 

Zur Anfrage des Herrn Abgeordneten erlaube ich mir, folgendes 

mitzuteilen; 

Zu Fraee 1.1 
Der Eisenbahnunfall in Harchtrenk am 70.301968 9 verursacht durch 

das Losewerden und Herabfallen der Lichtmaschine bei einem Schlafwagen der 

ISTG 9 dessen Erhnltung den Österreichischen Bundesbahnen nicht obliegt, 

darf als Einzelfall alilgesehen werden i und es sind im Bereich der Österreichi·, 

sehen Bun~esbahnen derartige Unfallursachen bisher nicht festgestellt 

wordeno 

Die Untersuchung der Züge erfolet nach der Dienstvorschrift für 

das Wagenuntersuchungspersonal o 

Das derzeitige Kontrollsystem der Österreichischen Bundesbahnen 

wird in ~hnlicher Form auch von allen anderen europäischen Bahnverwaltungen 

gehandhabt und selbst eine Ausaehnung der Zugsuntersuchungen im Grenzbahn~ 

hof hätte den Unfall v der in seiner Art außergewöhnlich ist 9 nicht ver·, 

hindern können v weil der an der Lichtmaschinenaufh~ngung sp~iter festge~ 

stellte HangeI, wenn er schon in Buchs bestanden h~ttet von außen kaum 

sichtbar gewesen wäre. 

Trotzdem wurde seitens der Generaldirektion der Österreichischen 

Bundesbahnen Weisung gegeben, Schlafwagen der in Rede stehenden Bauart be­

sonders gewissenhaft zu untersucheno 

Weiters wurden jene ausliindischen Bahnverwal tunGen , die für die 

Zulassung dieses Schlafwagentyps zum internationalen Verkehr verantwort~ 

lieh sind, von dem Unfall vel'ständigt, um zu prüfenwob konstruktive Ver~ -

besserungen möglich sind~ 
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645/AoB~ 

zu 591/J 

Zu Frage 2) 

F,~r die technische Einsatztauglichkeit -von Schlaf<" und Speisewagen, 

die nicht zum Bestand der Österreichischen Bundesbahnen-gohörcn,-ist jene 

Pri vatvlerl~stätte zustfindig, - welcher der Waßen von der Gesel1schnft, der der 

Wagen gehört, im Verein mit der Bahnverwaltung, in deren -Bereich diese Werk~ 

stätte liegt, zur Erha1 tung zugevliosen ist 0 Im gegenständ1iehen Falle liegt 

die Erhaltungswerkstätte im Aus1ando 

Nach den Bestimmungen des tlborcinkomrnens Uberdie gegenseitige­

Benutzung der Pe:::,sonen~ und Gepäckwaeen im internationalen Verkehr hat ferner 

jede Verwaltung dafür zu sorgen, daß die Wagen beim Verlassen des Ausgangsbahn~ 

hofes betriebsfähig sind, demnach beim Ex 20 die Schweizerischen Bundes~ 

bahnen in Basel .. 

Die Fahrsicherheitwird, wenn Reisezugwagen von aus1Undischen Ver·, 

vm1tungen auf ÖBB~Strccken übergehen~ vom VJagenuntersuchungspersona1 der 

Österreichischen Bundesbahnen anll:iß1ich der Zugübernahme im Gre.nzbahnhof 

nach dem eine;angs anße fUhrten Übereinkoamen festgestell t" Die Übernahme," 

untersu.hen können sich weeen der relativ kurzen zur Verfügune stehenden 

Zeit begreiflicherweise nur auf die Feststellung offensichtlicher Gebrechen 

beschränken., 

Zu Frage 3) 
Der Schlafwagen VlL 4780 wurde in einer beleisehen Werkstätte am 

10oOktober 1967 das letztemal der international jährlich vorgeschriebenen 

Untersuchung unterzogen., 

Zu Frage 4) 

Wenn der Nationalrat einen solchen Bericht wUnscht, bin ich gerne 

bereit, diesem Wunsche nachzukommen 0 
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